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A. Hintergrund 

Die Hamburgische Bauordnung (HBauO) ist mit Gesetz vom 6. Januar 2025 (HmbGVBl. S. 93) mit 

Wirkung zum 1. Januar 2026 neu gefasst worden (HBauO-neu). 

Bis zum 31. Dezember 2025 galt die Hamburgische Bauordnung vom 14. Dezember 2005 

(HmbGVBl. S. 525, ber. S. 563), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2025 (HBauO-alt). 

Die Hamburgische Bürgerschaft hat die Neufassung mit Gesetz zum Neuerlass der Hamburgischen 

Bauordnung und zur Änderung des Hamburgischen Abwassergesetzes unter der Drucksa-

che 22/16347 beschlossen.  

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hat eine Synopse zur Gegenüberstellung der HBauO 

2005 und HBauO 2025 erstellt. 

 

B. Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen 

 Anpassung an die Musterbauordnung 

 Die neue HBauO ist in ihrer Struktur weitgehend an die Musterbauordnung der Baumi-

nisterkonferenz angepasst worden.  

 Das erhöht die Vergleichbarkeit zu den Bauordnungen anderer Länder und erleichtert da-

mit die Anwendung. 

https://www.hamburg.de/resource/blob/1120174/a1f3778eb712e7a95605fbc6872df915/hamburgische-bauordnung-hbauo-2025-nichtamtliche-lesefassung-data.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/88577/22_16347_gesetz_zum_neuerlass_der_hamburgischen_bauordnung_und_zur_aenderung_des_hamburgischen_abwassergesetzes
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/88577/22_16347_gesetz_zum_neuerlass_der_hamburgischen_bauordnung_und_zur_aenderung_des_hamburgischen_abwassergesetzes
https://www.hamburg.de/resource/blob/1127896/119cabfcbb456a1a2d1df3ff2cbf59c4/2025-11-27-gesamtsynopse-hbauoalt-hbauoneu-farbig-data.pdf
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 Einführung des Instruments der Genehmigungsfreistellung und Neuordnung der Verfah-

rensarten 

 Mit dem neuen § 62 ist die HBauO um das Instrument der Genehmigungsfreistellung 

erweitert worden. Dieses neue Instrument ermöglicht vor allem bei kleineren Wohnungs-

bauvorhaben die Realisierung über ein bloßes Anzeigeverfahren und soll diese Vorhaben 

beschleunigen.  

 Künftig ist damit zwischen folgenden Stufen des Genehmigungsverfahrens zu unter-

scheiden:  

 Verfahrensfreiheit (§ 61), 

 Genehmigungsfreistellung (§ 62), 

 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren (§ 63),  

 „Regel“-Baugenehmigungsverfahren (§ 64),   

 Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung (§ 64a).  

Bauherren haben dabei nach § 59 Abs. 3 die Wahl, ob sie ihr Vorhaben statt im niedrigstu-

figeren in einem höherstufigeren Verfahren genehmigen lassen wollen. Ein umgekehrtes 

Wahlrecht von „hoch“ nach „niedrig“ besteht nicht. 

 Das vereinfachte Genehmigungsverfahren (§ 63) gilt nur noch für Wohnungsbauvorha-

ben. Gewerbliche Vorhaben und Sonderbauten fallen grundsätzlich in das neue „Regel“-

Baugenehmigungsverfahren (§ 64). Das Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrati-

onswirkung (§ 64a) bleibt als solches praktisch unverändert bestehen, ist aber nicht mehr 

das Regelverfahren für größere Gewerbevorhaben und Sonderbauten, sondern nur noch 

eine Opt-in-Variante für diese Vorhaben. 

 Geltungsdauer und Verlängerung von Baugenehmigungen (§ 73) 

 Bei Unterbrechung der Bauausführung erlischt die Baugenehmigung zukünftig erst nach 

drei Jahren statt wie bisher nach einem Jahr.  

 Eine Verlängerung der Geltungsdauer von Baugenehmigungen ist nur noch einmal statt 

wie bisher zweimal möglich, dafür aber um drei Jahre statt ein Jahr. 

 Mobilitätsnachweis statt Stellplatzpflicht und Wegfall der Ausgleichsbeiträge  

 Die Pflicht zum Nachweis von Kfz-Stellplätzen in ihrer bisherigen Form wurde mit der 

Neufassung der HBauO abgeschafft.  

 Anstelle der bisherigen Nachweispflichten ist der „Mobilitätsnachweis“ getreten (§ 49). 

Zur Deckung des zu erwartenden Bedarfs an grundstücksbezogener Mobilität sind nun-

mehr neben Kfz-Stellplätzen auch Maßnahmen zur Benutzung von Verkehrsmitteln des 

Umweltverbunds – insbesondere des ÖPNV, des Fuß- und Radverkehrs sowie mobilitäts-

bezogene Sharing-Angebote – nachzuweisen.  

 Der Nachweis von Fahrradplätzen bleibt verpflichtend.  

 Die bisher bei Nichterfüllung der Nachweispflichten fälligen Ausgleichsbeiträge fallen 

vollständig weg.  

 Wie die bisherige Nachweispflicht gilt auch der Mobilitätsnachweis nicht für Wohnungen 

und Wohnheime.  
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 Die Möglichkeiten der Bauaufsichtsbehörde zur Untersagung von Kfz-Stellplätzen wer-

den erweitert.  

 Für die praktische Umsetzung des Mobilitätsnachweises ist die Überarbeitung des Bau-

prüfdiensts „Mobilitätsnachweis“ der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt 

für Bauordnung und Hochbau (BPD 2022-2), abzuwarten.  

 Verschärfte Vorschriften zum barrierefreien Bauen (§ 50) 

 Die Regelungen zum barrierefreien Bauen sind verschärft worden. Künftig ist schon bei 

Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen (bislang: mehr als vier) Barrierefreiheit auf 

mindestens einem Geschoss Pflicht. Bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen, für 

die aufgrund der Geschosshöhe die Aufzugpflicht gilt, muss sogar ein Drittel der Woh-

nungen barrierefrei sein. Die Barrierefreiheit erstreckt sich zudem auch auf etwa vorhan-

dene Freisitze (insb. Balkone und Terrassen). 

 Auch Einrichtungen des Erziehungswesens, also Tageseinrichtungen für Kinder, müssen 

künftig barrierefrei errichtet werden.  

 Erleichterungen gelten bei Gebäudeaufstockungen.  

 Abweichungen bei unverhältnismäßigem Mehraufwand sind nur noch mit Genehmigung 

der Bauaufsichtsbehörde zulässig. 

 Erleichterungen beim Bauen im Bestand und für die Umnutzung in Wohnraum  

 Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen sind im Bestand künftig 

leichter zu erreichen. Im neu gefassten § 67 HBauO wird bei der Weiternutzung beste-

hender Gebäude die Zulässigkeit der Abweichung zum Regelfall. Das Ermessen der Bau-

aufsichtsbehörde wird eingeschränkt. 

 Durch regelhaft zulässige Abweichungen werden auch Energieeinsparungen und die Nut-

zung erneuerbarer Energien, etwa durch Solaranlagen, Dachsanierungen und Dämmun-

gen erleichtert. Auch zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen sind Abweichungen 

einfacher möglich. Das soll experimentelle und kostengünstigere Bauweisen fördern 

(Stichwort: „Gebäudetyp E“). 

 Die Umnutzung bestehender Gebäude, insbesondere von Bürogebäuden, in Wohnraum 

wird zudem durch den neuen § 48 Absatz 6 HBauO erleichtert, indem bestimmte Vorga-

ben (Abstandsflächen und bestimmte Brandschutzvorgaben) bei der Umnutzung nicht 

eingehalten werden müssen. 

 

  

https://www.hamburg.de/resource/blob/190410/d505ddd094a676fbcf342d4be91e60b3/bpd-2022-2-mobilitaetsnachweis-notw-stell-und-fahrradplaetze--data.pdf
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C. Neuerungen im Detail 

I. Anpassungen an die Musterbauordnung 

Die Musterbauordnung ist ein von der Bauministerkonferenz erlassenes Musterregelwerk. Die 

Bauministerkonferenz ist eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus den für den Bau-, Wohnungs- und 

Städtebau zuständigen Ministerinnen und Ministern bzw. Senatorinnen und Senatoren der Länder. 

Die aktuelle Fassung der Musterbauordnung ist die Fassung aus dem November 2002, zuletzt geän-

dert am 27. September 2019. Die Bauordnungen der Länder orientieren sich in ihrer Grundstruktur 

und Terminologie grundsätzlich an der Musterbauordnung.  

Die Neufassung gleicht die Grundstruktur der HBauO an die der Musterbauordnung an. Bestanden 

zwischen alter HBauO und Musterbauordnung oft trotz inhaltlicher Gleichläufigkeit große Unter-

schiede in der Nummerierung und Anordnung der Paragraphen, sind sich neue HBauO und Muster-

bauordnung insoweit wesentlich näher. HBauO-neu und Musterbauordnung gehen in der Numme-

rierung nunmehr jeweils bis § 87, wohingegen die HBauO-alt mit § 83 endete. Die Unterteilung des 

Gesetzes in sechs Teile und auch die Strukturierung aller jeweiligen Abschnitte sind zwischen Mus-

terbauordnung und HBauO-neu vollständig deckungsgleich. Aus dieser strukturellen Harmonisie-

rung resultieren zugleich viele Verschiebungen zwischen HBauO-alt und HBauO-neu.  

Durch die Angleichung wächst die Vergleichbarkeit der HBauO mit den Bauordnungen anderer Län-

der. Dies erleichtert es in der Anwendung, Rechtsprechung und Kommentierungen zu anderen Lan-

desbauordnungen auf die HBauO zu übertragen und eine einheitlichere Vollzugspraxis herzustellen.  

II. Einführung des Instruments der Genehmigungsfreistellung und Neuordnung der Verfah-

rensarten 

Eine zentrale Neuerung und zugleich Bestandteil der inhaltlichen Harmonisierung von Musterbau-

ordnung und HBauO ist die Einführung des Instruments der Genehmigungsfreistellung (§ 62 

HBauO-neu) und des neuen „Regel“-Baugenehmigungsverfahrens nach § 64 HBauO-neu. 

Diese geht einher mit einer grundsätzlichen Erweiterung und Neuordnung der Verfahrensarten:  

 Die HBauO-alt unterscheidet zwischen  

 verfahrensfreien Bauvorhaben (§ 60 i.V.m. Anlage 2 HBauO-alt),  

 dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 61 HBauO-alt) und  

 dem Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung (§ 62 HBauO-alt).  

 Die HBauO-neu hingegen unterscheidet zwischen  

 verfahrensfreien Bauvorhaben (§ 61 i.V.m. Anlage HBauO-neu),  

 der Genehmigungsfreistellung (§ 62 HBauO-neu),  

 dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 63 HBauO-neu),  

 dem Baugenehmigungsverfahren (§ 64 HBauO-neu) und  

 dem Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung (§ 64a HBauO-neu).  

Dabei haben Bauherren nach § 59 Abs. 3 HBauO-neu die Wahl, ob sie ihr Vorhaben statt im nied-

rigstufigeren in einem höherstufigeren Verfahren genehmigen lassen wollen. Diese Wahlfreiheit um-

fasst insbesondere auch die Möglichkeit, für eigentlich der Verfahrensfreiheit unterfallende Bauvor-

haben ein Genehmigungsverfahren durchführen zu lassen und damit Rechtssicherheit zu gewinnen. 

Dies ist in der Bundesrepublik sonst nur im Saarland möglich.  
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Das Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung bleibt mit der HBauO-Novelle zwar 

erhalten, ist aber ausschließlich optional auf Antrag des Bauherrn anwendbar. Das soll die Bauauf-

sichtsbehörden entlasten, indem die Prüfung für den Regelfall, also das Verfahren nach § 64 HBauO-

neu, verschlankt wird (vgl. Bürgerschafts-Drs. 22/16347, S. 84 f.). Für die Bauherrn ist damit künftig 

abzuwägen, ob sie das einerseits schnellere und schlankere, andererseits aber mit weniger Rechtssi-

cherheit und – soweit sonstige Genehmigungen (z.B. Sondernutzungserlaubnisse für Baustellenein-

richtungsflächen) erforderlich werden – koordinationsintensivere Genehmigungsverfahren wählen 

oder den umfangreicheren, aber langsameren (und teureren) Service der „Baugenehmigung aus einer 

Hand“ wählen. 

Die einzelnen Verfahrensarten nach der neuen HBauO im Überblick: 

HBauO-

neu 

Verfahrensart Anwendungsbereich/ 

Voraussetzungen 

Prüfungsumfang HBauO-

alt 

§ 61 

i.V.m. 

Anlage 

Verfahrensfreies 

Bauvorhaben 

Vgl. Katalog nach Anlage, 

u.a.: 

 kleine Gebäude 

 kleine oder vorüberge-

hende Werbeanlagen 

 Baustelleneinrichtungen 

 Fahrradabstellanlagen 

 Eine Genehmigung der 

Bauaufsichtsbehörden 

ist nicht erforderlich. 

 Inhaltliche Anforderun-

gen, die durch öffent-

lich-rechtliche Vor-

schriften an diese Vor-

haben gestellt werden, 

sind zu beachten. 

§ 60 

i.V.m 

Anlage 2 

§ 62 Genehmigungs-

freistellung 

 v.a. Wohnungsbau (Ge-

bäudeklassen 1 und 2 

ohne Tiefgaragen, freiste-
hend Gebäudeklasse 3 

ohne Tiefgaragen) 

 Geltungsbereich eines 

qualifizierten Bebauungs-

plans (§ 30 Abs. 1, 2 

BauGB) 

 Nicht im Geltungsbereich 

einer Erhaltungssatzung 

(§ 172 BauGB) 

 Kein Genehmigungs-

verfahren, aber Einrei-

chung der Bauvorlagen 
bei der Bauaufsichtsbe-

hörde nach § 62 Abs. 3 

Satz 1  

 Bauaufsichtsbehörde 

prüft nach § 62 Abs. 2 

Nr. 5, Abs. 4 die Durch-

führung eines Genehmi-

gungsverfahrens 

 die Entscheidung über 

die Genehmigungsfrei-

stellung liegt im Pla-

nungsermessen der Bau-

aufsichtsbehörde, der 

Prüfungsumfang ist ge-

setzlich nicht vorgege-

ben 

- 

§ 63 Vereinfachtes Ge-

nehmigungsver-

fahren 

 Wohnungsbau 

 Beseitigung baulicher 

Anlagen 

Katalog § 63 Abs. 2:  

 Bauplanungsrecht 

 Hamburgische Baum-

schutzverordnung 

 Eingriffsregelungen 

BNatSchG 

 § 22 BImSchG, wenn 

Gebäude mit gewerbli-

chen Nutzungseinheiten 

§ 61 
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HBauO-

neu 
Verfahrensart Anwendungsbereich/ 

Voraussetzungen 

Prüfungsumfang HBauO-

alt 

 Vorschriften betreffend 

Bodenschutz und Altlas-

ten 

 Barrierefreiheit, § 50 

 Bautechnische Nach-

weise, § 66 

 Im Hafengebiet: Ha-

fenEG  

§ 64 Baugenehmi-

gungsverfahren 

(„Regelverfahren“) 

Alle Vorhaben, die nicht un-

ter § 63 fallen, insbesondere: 

 Gewerbliche Vorhaben  

 Sonderbauten 

Katalog § 64 Abs. 1:  

Umfang wie § 63 Abs. 2,  

zusätzlich: 

 Gesamtes Bauordnungs-
recht nach HBauO und 

darauf beruhenden Vor-

schriften 

Hinweis: evtl. erforderliche 

fachrechtliche Genehmi-

gungen müssen vom Bau-

herrn gesondert bei der zu-

ständigen Stelle beantragt 

werden 

- 

§ 64a Baugenehmi-

gungsverfahren 

mit Konzentrati-

onswirkung 

 Optional auf Antrag des 

Bauherrn 
Umfang wie § 64 Abs. 1,  

zusätzlich: 

 Gesamtes Bauneben-

recht: alle weiteren öf-

fentlich-rechtlichen Vor-

schriften, soweit diese 
für das Vorhaben be-

achtlich sind 

sogenannte „Baugenehmi-

gung aus einer Hand“ 

§ 62 

III. Geltungsdauer und Verlängerung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden 

Mit den Änderungen in § 73 HBauO sind die Geltungsdauer der Baugenehmigung sowie die Rege-

lungen zu den Verlängerungsmöglichkeiten wie folgt verändert worden: 



 
Neue Hamburgische Bauordnung | Neufassung ab 1. Januar 2026 7 | 12 

17. März 2026 

 

Das bedeutet, dass den Bauherrn eine längere (drei Jahre statt einem Jahr) Unterbrechung der Bau-

ausführung zugestanden wird, ohne dass eine Verlängerung beantragt werden muss. Das soll die 

Durchführung „irgendwelcher“ Arbeiten, die nur das Erlöschen der Baugenehmigung verhindern sol-

len, mit Blick auf den Baufortschritt aber sinnlos sind, überflüssig machen (vgl. Bürgerschafts-Drs. 

22/16347, S. 91). 

Die Verlängerung der Baugenehmigung wiederum ist nur noch einmal möglich, dafür aber um drei 

Jahre statt um ein Jahr. Insgesamt hat eine Baugenehmigung damit eine Geltungsdauer von bis zu 

sechs Jahren vor Bauausführung. Eine Verlängerung darüber hinaus soll insbesondere deshalb nicht 

möglich sein, weil eine Realisierung in der beantragten Form dann nicht mehr realistisch sei und 

„eine weitere Verlängerung dann vor allem der Steigerung des Grundstückswerts im Rechtsverkehr 

dienen“ würde (vgl. Bürgerschafts-Drs. 22/16347, S. 92). 

Die Geltungsdauer von Vorbescheiden (in der HBauO-neu in § 75 geregelt) ist nun parallel zur Gel-

tungsdauer von Baugenehmigungen ausgestaltet. Das bedeutet: der Vorbescheid gilt initial für drei 

Jahre (§ 75 Absatz 1 Satz 2 HBauO-neu; zuvor zwei Jahre nach § 73 Absatz 2 HBauO-alt) und die 

Verlängerung ist einmalig um drei Jahre möglich (§§ 75 Absatz 1 Satz 3, 73 Absatz 2 HBauO-neu; 

zuvor zweimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr möglich, § 73 Absatz 3 HBauO-alt). 

IV. Mobilitätsnachweis statt Stellplatzpflicht und Wegfall der Ausgleichsbeiträge 

Die HBauO-alt regelte in § 48 die sogenannte Stellplatzpflicht, die durch die Ausgleichsbeiträge nach 

§ 49 HBauO-alt flankiert wurde. Dieses Instrument entfällt. 

An dessen Stelle tritt das Konzept der „Grundstücksbezogenen Mobilität“ nach § 49 HBauO-neu:   
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 Kernstück der Neuregelung ist die Pflicht zur Erbringung des Mobilitätsnachweises nach § 49 

Abs. 1 Satz 3.  

 Bestandteil des Mobilitätsnachweises sind sowohl Kfz-Stellplätze als auch Verkehrsmittel des 

Umweltverbunds (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr, Sharing-Angebote).  

 Auch weiterhin kann Bestandteil des Mobilitätsnachweises die Vorhaltung von Stellplätzen 

sein (§ 49 Abs. 1 Satz 7).  

 Die Herstellung von Fahrradabstellplätzen bleibt verpflichtend (§ 49 Abs. 2 Satz 2).  

 Unverändert gilt die Ausnahme von Wohnungen und Wohnheimen aus dem Geltungsbereich 

der Vorschrift (§ 49 Abs. 2).  

 Die Ermächtigung der Bauaufsichtsbehörde, Kfz-Stellplätze zu untersagen, wird erweitert um 

die Versagung „aus anderen Gründen im öffentlichen Interesse“ (§ 49 Abs. 5 Nr. 3). Diese 

Gründe sollen etwa sein: Flächenknappheit, Umweltschutz (vgl. Bürgerschafts-Drs. 22/16347, 

S. 73). 
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Eine weitere Konkretisierung des Konzepts soll durch den Bauprüfdienst „Mobilitätsnachweis“ er-

folgen (vgl. Bürgerschafts-Drs. 22/16347, S. 73). Dieser ist gegenwärtig (Stand 16. März 2026) noch 

nicht in aktualisierter Form veröffentlicht worden. Welche Unterschiede sich konkret aus der Erset-

zung der Stellplatzpflicht durch den Mobilitätsnachweis ergeben, ist damit vorerst weiterhin offen. 

Die wichtigste Neuerung ist daher zunächst der vollständige Entfall der Ausgleichsbeitragszahlung 

(§ 49 HBauO-alt). Dies soll auch verhindern, dass Bauherren sich von der Stellplatzflicht „freikau-

fen“ (vgl. Bürgerschafts-Drs. 22/16347, S. 73), birgt für Bauherren andererseits die Gefahr, dass ge-

plante Projekte aufgrund der zwingend herzustellenden Stellplätze unwirtschaftlich werden oder 

ohne die Herstellung der Stellplätze keine Baugenehmigung erhalten.  Die FHH prognostiziert inso-

weit Mindereinnahmen von zwei bis vier Millionen Euro im Jahr (vgl. Bürgerschafts-Drs. 22/16347, 

S. 5). 

V. Verschärfte Vorschriften zum barrierefreien Bauen 

Der Begriff Barrierefreiheit ist in § 2 Abs. 9 HBauO nunmehr legaldefiniert:  

„Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Menschen mit Behinderung 

in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 

ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.“ 

Die zentrale Norm zum barrierefreien Bauen ist § 50 HBauO-neu (§ 52 HBauO-alt): 
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 Die Pflicht zur Barrierefreiheit eines Geschosses greift schon bei Gebäuden mit mehr als zwei 

Wohnungen (vorher: mehr als vier Wohnungen) (§ 50 Abs. 1 Satz 1). 

 Bei Gebäuden mit Aufzugpflicht (dies sind nach § 39 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 3 Satz 2 

solche mit mehr als 13 m Höhe bezogen auf die Oberkante des Fertigfußbodens des höchstge-

legenen Geschosses mit Aufenthaltsraum) muss ein Drittel der Wohnungen barrierefrei sein. 

 Die Pflicht erstreckt sich nun auch auf einen barrierefreien Freisitz (§ 50 Abs. 1 Satz 3). „Ein 

Freisitz ist eine räumliche oder bauliche Vorrichtung für einen temporären, meist aber länger-

fristigen (in der Regel sitzenden) Aufenthalt an der frischen Luft“ (Bürgerschafts-Drs. 

22/16347, S. 74). Das umfasst insbesondere Balkone und Terrassen. Die Vorschrift bedeutet 

nicht, dass ein barrierefreier Freisitz zwingend vorhanden sein oder hergestellt werden muss, 

sondern allein, dass, soweit ein Freisitz vorhanden ist, dieser barrierefrei ausgestaltet werden 

muss.  

 Ausnahmen gelten bei Gebäudeaufstockungen (§ 50 Abs. 1 Satz 5). Das soll verhindern, dass 

diese wegen einer hierdurch entstehenden Pflicht zur Barrierefreiheit blockiert werden, und 

korrespondiert mit der Ausnahme zur Aufzugpflicht nach § 39 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2.  

 Die Pflicht zur Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher Anlagen wird in § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 

auf Einrichtungen des Erziehungswesens erweitert. Einrichtungen des Erziehungswesens sind 

insbesondere Tageseinrichtungen für Kinder. Nach der Gesetzesbegründung soll bei der Neu-

gründung solcher Einrichtungen im Gebäudebestand regelmäßig eine Abweichung nach § 50 

Abs. 4 möglich sein (vgl. Bürgerschaftsdrucksache 22/16347, S. 74). 

 Die Abweichungen bei unverhältnismäßigem Mehraufwand nach Absatz 4 erfolgen nun über 

behördliche Genehmigungen, die alte Regelung (§ 52 Abs. 1 Satz 3 HBauO-alt) war als gesetz-

licher Ausnahmetatbestand konzipiert. Das soll eine „strengere Handhabung“ der Abwei-

chungskriterien sicherstellen (vgl. Bürgerschaftsdrucksache 22/16347, S. 75). 
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Außerdem neu in Bezug auf Barrierefreiheit: 

 Barrierefreie Erreichbarkeit von Spielflächen mit geeigneter Ausstattung für Kinder nach § 8 

Abs. 4 bei Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen. 

 Barrierefreie Zugänglichkeit von Abstellräumen für Kinderwagen, Mobilitätshilfsmittel und 

Fahrräder nach § 48 Abs. 2 HBauO-neu (§ 45 Abs. 2 HBauO-alt: „leicht erreichbar und gut 

zugänglich“). 

VI. Erleichterungen beim Bauen im Bestand und für die Umnutzung in Wohnraum 

Erleichterungen gibt es beim Bauen im Bestand und der Umnutzung in Wohnraum. Abweichungen 

von bauordnungsrechtlichen Anforderungen sind insoweit künftig leichter zu erreichen.  

§ 67 HBauO-neu, die Rechtsgrundlage für Abweichungen von Vorschriften der HBauO, macht aus 

der vorherigen Kann-Vorschrift des § 69 HBauO-alt eine Soll-Vorschrift und beschränkt damit das 

behördliche Ermessen. Zudem werden mit neuem § 67 Abs. 1 Satz 2 die Regelbeispiele für Vorhaben 

erweitert, für die regelhaft Abweichungen zugelassen werden sollen. Diese Regelbeispiele sind: 

 Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebäude dienen, insbesondere der Schaffung zu-

sätzlichen Wohnraums (Nr. 1) 

 Vorhaben zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien (Nr. 2) 

 Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen (Nr. 3) 

Die Umnutzung bestehender Gebäude in Wohnraum wird zudem durch den neuen § 48 Absatz 6 

HBauO erleichtert, indem bestimmte Vorgaben bei der Umnutzung nicht eingehalten werden müssen. 

Das betrifft im Einzelnen § 6 (Abstandsflächen) und die Brandschutzanforderungen nach den §§ 27 

(Tragende Wände, Stützen), 28 (Außenwände), 30 (Brandwände), 31 (Decken) und 32 (Dächer).  

Bei den umgenutzten Gebäudeeinheiten muss es sich um Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen 

in rechtmäßig bestehenden Gebäuden handeln. Das umfasst insbesondere auch bislang als Büroräum-

lichkeiten genutzte Gebäudeeinheiten. Das heißt, dass die Umwandlung von (zulässigen) Büroein-

heiten in Wohnraum erfolgen kann, ohne dass zu den oben genannten Vorgaben Abweichungen be-

antragt werden müssen, die sich aus den strengen, an Wohneinheiten zu stellenden Anforderungen 

ergeben könnten. Damit wird die Umnutzung deutlich erleichtert. Erfüllt sein müssen aber die allge-

meinen Schutzziele nach § 3 HBauO-neu und die brandschutztechnischen Schutzziele nach § 14 

HBauO-neu.  

VII. Sonstige Änderungen 

 Wärmepumpen 

 Wärmepumpen werden durch § 6 Abs. 8 Satz 1 Nr. 4 abstandsflächenrechtlich privilegiert 

(diese Regelung galt schon seit dem 1.1.2024) 

 In Vorgärten sind sie nach § 8 Abs. 2 Satz 2 privilegiert zulässig. Das bedeutet, dass trotz 

restriktiven Vorgaben zur Vorgartengestaltung (Wasseraufnahmefähigkeit, Begrünung) 

nach § 8 Abs. 1, 2 Wärmepumpen dort aufgestellt werden dürfen. 

 Es besteht Verfahrensfreiheit nach § 61 i.V.m. Anlage, Teil I Nr. 3 f) 

 Ladeeinrichtungen für Elektromobilität 

 Privilegierte Zulässigkeit in Vorgärten analog zu den Wärmepumpen, § 8 Abs. 2 Satz 2 

 Es besteht Verfahrensfreiheit nach § 61 i.Vm. Anlage, Teil I Nr. 16 a) 
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 Balkonkraftwerke und Solaranlagen an Außenwänden 

 PV-Anlagen an Balkonen (sogenannte Balkonkraftwerke) sind nun, außer bei Hochhäu-

sern, nach § 61 i.V.m. Anlage, Teil I Nr. 3 a) aa) verfahrensfrei. Sie werden damit den 

Solaranlagen in, an und auf Dachflächen gleichgestellt.  

 Solaranlagen an Außenwänden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind nun nach § 61 i.V.m. 

Anlage, Teil I Nr. 3 a) bb) verfahrensfrei. Für Gebäudeklasse 4 sei Verfahrensfreiheit aus 

Brandschutzgründen nicht vertretbar (vgl. Bürgerschafts-Drs. 22/16347, S. 77). 

 Zu beachten ist trotz der Verfahrensfreiheit, dass die Solaranlagen an Außenwänden nach 

§ 28 Abs. 3 Satz 2 schwer entflammbar sein müssen. Laut Gesetzesbegründung sei dies 

bei vielen Solaranlagen „derzeit noch nicht“ der Fall (vgl. Bürgerschafts-Drs. 22/16347, 

S. 66). Aufgrund der Verfahrensfreiheit ist dies vor der Montage eigenständig zu prüfen. 

 Balkonkraftwerke wiederum müssen grundsätzlich nicht schwer entflammbar sein, son-

dern nur dann, wenn sie über die erforderliche Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt 

werden (vgl. Bürgerschafts-Drs. 22/16347, S. 66). 

 Neuer Online-Dienst für digitale Bauanträge 

 Der bisherige Online-Dienst „Bauantrag stellen 2.0“ wird durch den Onlinedienst „Digi-

tale Baugenehmigung“ abgelöst. Dieser basiert auf einer länderübergreifenden Plattform. 

Anmelden muss man sich dort über bundID oder „Mein Unternehmenskonto“. Die Be-

scheidzustellung soll damit ebenfalls elektronisch erfolgen. 

 

* * * 

 


